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Teil B Leistungsbeschreibung 
 

1. Allgemeine Leistungsbeschreibung 

 

Die Städtischen Betriebe Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Stadtreinigung(Auftraggeber) be-

absichtigt, die nachfolgend benannte Straßenreinigung in einer EU-weiten Ausschreibung zu 

vergeben. 

 

Die Stadt Herzberg am Harz befindet sich im Bundesland Niedersachsen und gehört mit zum 

Landkreis Göttingen. Der Landkreis Göttingen ist der südlichste Landkreis in Niedersachsen. 

Das Stadtgebiet umfasst die Kernstadt und die vier Ortsteile Lonau, Pöhlde, Scharzfeld und 

Sieber. 

 

Im Folgenden werden die genauen Leistungsanforderungen näher beschrieben.  

 

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit der Straßenreinigung innerhalb der Ge-

bietsgrenzen der Stadt Herzberg am Harz und ihrer vier Ortsteile unter Beachtung der Verord-

nung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Herzberg 

am Harz (i.d.F. der II. Änderungsverordnung vom 11.11.2002), der Satzung über die Straßen-

reinigung in der Stadt Herzberg am Harz (i.d.F. der X Nachtragssatzung vom 27.11.2024) und 

der Gebührensatzung für die Straßenreinigung „Straßenreinigungsgebührensatzung“ (in der 

Fassung der XVIII. Nachtragssatzung vom 16.10.2023). 

 

2. Allgemeine Grundlagen 

 

In der Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt sind die Fahrbahnen, einschließlich der Wende-

plätze, Parkbuchten, Verkehrsinseln (sofern dieses auf Grund der parkenden Fahrzeuge mög-

lich ist) und die Fußgängerzone zu kehren. Das aufgenommene Kehrgut ist zu entsorgen. Das 

Straßenverzeichnis der zu kehrenden Objekte ist im Absatz 4 beschrieben. Im Straßenver-

zeichnis sind die Reinigungsklassen, die einfache Kehrlänge, die doppelte Kehrlänge, die Flä-

chengrößen der Wendeplätze und sonstiges beschrieben. Zusätzlich werden in einem sepa-

raten Straßenverzeichnis die Reinigungsklasse und die Kehrfläche der Parkbuchten aufge-

zeigt. 

 

3. Grundlagen der Straßenreinigung 

 

Grundlagen der Straßenreinigung ist die Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdeh-

nung der Straßen in der Stadt Herzberg am Harz. Hier werden unter Anlage A. die Reinigungs-

klassen beschrieben. 

 

Die Reinigung der Straßen einschließlich Winterdienst der nachstehend aufgeführten Straßen, 

Wege und Plätze wird wie folgt durchgeführt: 
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 − Reinigungsklasse I = dreimal wöchentliche Reinigung durch die Stadt einschließlich     

Winterdienst 

− Reinigungsklasse II = einmal wöchentliche Straßenreinigung durch die Stadt ein-

schließlich Winterdienst 

− Reinigungsklasse III = einmal Reinigung in 14 Tagen durch die Stadt einschließlich    

Winterdienst 

− Reinigungsklasse IV = Winterdienst - Sonderreinigung einmal im Jahr. 

 

Der vorgenannte Winterdienst ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. 

 

4. Kehrverzeichnis 

 

Hinweis: 

 

− Die zu reinigenden Straßen der Reinigungsklasse RK I sind in der Farbe Rot darge-

stellt, auch in den beiliegenden Plänen. 

− Die zu reinigenden Straßen der Reinigungsklasse RK II sind in der Farbe Blau darge-

stellt, auch in den beiliegenden Plänen. 

− Die zu reinigenden Straßen der Reinigungsklasse RK III sind in der Farbe Grün darge-

stellt, auch in den beiliegenden Plänen. 

− Die zu reinigenden Straßen der Reinigungsklasse IV (Sonderreinigung) sind in der 

Farbe Gelb dargestellt, auch in den beiliegenden Plänen. 

− Die zu reinigenden Wendeplätze der Reinigungsklasse RK II, RK III und RK IV (Son-

derreinigung) sind in der Farbe braun dargestellt, auch in den beiliegenden Plänen. 

− Die zu reinigenden Parkbuchten der Reinigungsklasse RK II und RK III sind in der 

Farbe Orange dargestellt, auch in den beiliegenden Plänen. 

 

4.1 Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt 

 

4.1.1 Reinigungsklasse I 

 

Straßen der Reinigungsklasse RK I sind dreimal wöchentlich zu reinigen. Die Reinigung der 

Hauptstraße, des Marktplatzes einschließlich der Parkplätze hat von Hauswand zu Hauswand 

zu erfolgen. 

 

Straße 
Reinigungs-

klasse 

Kehrfläche 

-m²- 

Hauptstraße  I 4.757 

Marktplatz einschl. Parkplätze  I 5.476 

 Kehrfläche 
 10.233 m² 

 

4.1.2 Reinigungsklasse II, Kernstadt 

 



Städtischen Betriebe Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Stadtreinigung 

Vergabe von Leistungen zur maschinellen Straßenreinigung der öffentlichen Straße 

3 
 

 Straßen, Wendeplätze und Parkbuchten der Reinigungsklasse II sind einmal wöchentlich zu 

reinigen. Straßen und Wendehammer: 

Straße 

Reini-

gungs-

klasse 

einfache 

Kehrlänge 

-m- 

doppelte 

Kehr-

länge  

-m- 

Wende- 

plätze 

-m²- 

Am Heidebrunnen II 182 364  

Am Sieberdamm II 650 1.300  

Am Sportplatz II 925 1.850  

Am Spritzenhaus bis einschl. Nr. 8 II 97 194  

An der alten Mühle II 325 650  

An der Kiesgrube II 237 474  

Andreasberger Straße II 688 1.376  

Bahnhofstraße II 662 1.324  

Berliner Straße II 585 1.170  

Boschstraße II 203 406 1.241 

Brauhausstraße II 113 226  

B 27  II 1.002 2.004  

B 243 II 503 1.006  

Crausestraße II 160 320  

Dr.-Frössel-Allee II 927 1.854  

Duderstädter Straße II 720 1.440  

Friedrich-Ebert-Straße II 478 956  

Göttinger Straße II 322 644  

Gutenbergstraße II 160 320 632 

Hagenstraße II 164 328  

Heidestraße II 485 970  

Heinrich-Heine-Str. - Lönsstr. bis Schießstand Nr. 

44 
II 492 984  

Hermannstraße II 400 800  

Hindenburgstraße II 798 1.596  

Hopfenhof II 129 258  

Hüttuferstraße II 876 1.752  

Juesseestraße II 371 742  

Junkernstraße II 416 832  

Landgraben Nr. 1 - Göttinger Str. II 196 392  

Lilienthalstraße - Siemensstr. bis Wendehammer II 133 266 453 

Lonauer Straße II 1.210 2.420  

Lönsstraße II 516 1.032  
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 Magisterberg II 70 140  

Northeimer Straße II 765 1.530  

Osteroder Straße II 994 1.988  

Poststraße II 180 360  

Rathausstraße II 63 126  

Reckengasse II 59 118  

Sägemühlenstraße II 519 1.038  

Schmiedegasse II 31 62  

Sieberstraße II 930 1.860  

Siemensstraße II 817 1.634 540 

Thomas-Mann-Str. - von Bahnhofstr. - Friedr.-

Ebert-Str. 
II 87 174  

Von-Einem-Straße II 96 192  

Vorstadt II 136 272  

Zum Birkenkreuz II 162 324  

Kehrlänge   40.068 m  

Kehrfläche    
2.866 

m² 

 

Parkbuchten: 
    

Straße Reinigungsklasse 
Parkbuchten 

-m²- 

An der Kiesgrube II 436 

Bahnhofstraße II 508 

Boschstraße II 913 

Duderstädter Straße II 115 

Göttinger Straße II 63 

Gutenbergstraße II 690 

Andreasberger Straße II 610 

Northeimer Straße II 602 

Siemensstraße II 2.804 

Berliner Straße II 118 

Lonauer Straße II 1.300 

Lönsstraße II 297 

Am Sieberdamm II 1.413 

Brauhausstraße II 165 

Hopfenhof II 70 

Juesseestraße II 385 

Junkernstraße II 280 
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 Sägemühlenstraße II 1.200 

Kehrfläche  11.969 m² 

 

4.1.3 Reinigungsklasse III 

 

Straßen, Wendeplätze und Parkbuchten der Reinigungsklasse III sind 14-tägig zu reinigen. 

Straßen und Wendeplätze: 

 

Straße 

Reini-

gungs-

klasse 

einfache 

Kehr-

länge 

-m- 

doppelte 

Kehr-

länge -m- 

Wende- 

plätze 

-m²- 

Agnes-Miegel-Straße III 139 278  

Ahornweg III 25 50 133 

Alte Bleiche III 94 188  

Am Edelhof III 270 540  

Am Eichelbach bis Beethovenstr. III 335 670  

Am Eichholz III 180 360  

Am Freudenstein III 220 440  

Am Häxgraben bis Nr. 23 III 180 360  

Am Heuer III 292 584  

Am Langfast III 402 804 199 

Am Weinberg bis Zufahrt Schloß III 219 438  

Amselstraße III 145 290  

Amtmann-Lueder-Straße III 403 806  

An der Blankschmiede III 82 164  

An der Trift bis Bahntrasse III 48 96  

Asternstraße III 80 160  

Bebelstraße III 186 372  

Beethovenstraße III 333 666  

Benzstraße III 197 394  

Beuthener Straße III 72 144 223 

Birkenstraße III 578 1.156  

Blankenburger Straße III 192 384 356 

Breslauer Straße III 174 348  

Brüder-Grimm-Straße III 202 404  

Buchenkopfweg - Knollenstr. bis Zum Katzenstein III 65 130  

Buchenstraße III 125 250  

Buschstraße III 412 824  

Christian-Ludwig-Straße III 226 452  

Christian-Ludwig-Str. -Hermannstr. -Hindenburgstr. III 48 96  
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 Dahlienstraße III 277 554  

Danziger Straße III 87 174  

Denkmalsweg III 168 336 296 

Domeyerweg III 891 1.782  

Dr.-Hermannes-Weg III 92 184 176 

Dresdener Ring III 299 598  

Drosselstraße III 188 376  

Edelweißstraße III 303 606  

Eisenacher Straße III 177 354 395 

Ellricher Weg III 24 48 167 

Enzianstraße III 88 176  

Erfurter Straße III 278 556 410 

Erlenweg III 25 50  

Ernst-August-Straße III 214 428  

Eschenweg III 37 74  

Fabrikstraße III 325 650  

Fichtenstraße III 134 268  

Finkenstraße III 212 424  

Formerstraße III 85 170  

Franz-Schubert-Straße III 228 456  

Fritz-Reuter-Straße III 188 376  

Gartenstraße III 754 1.508  

Geißkleestraße III 92 184  

Goethestraße III 369 738  

Goldrutenstraße III 94 188  

Gothaer Ring III 376 752  

Grubenhagenstraße III 246 492  

Grünberger Straße III 203 406  

Gründelke Weg III 64 128  

Guhrauer Straße III 59 118 113 

Händelstraße III 112 224  

Hans-Böckler-Straße bis Hundezwinger III 260 520  

Hebbelstraße III 235 470  

Heidersdorfer Weg III 196 392 190 

Heinrich-Heine-Straße - Lönsstr. - Lärmschutzwand III 70 140  

Herzog-Heinrich-Straße III 266 532  

Hirtengasse III 64 128  

Hohe Str. v. Duderstädter Str. bis Fritz-Reuter-Str. III 190 380 261 

Homannweg III 256 512 178 

Hubertusstraße III 241 482  
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 Jenaer Straße III 298 596  

Juesholzstraße III 1.180 2.360  

Karlstraße III 171 342  

Kastanienplatz außer Nr. 22, 24 u. 25 III 469 938  

Kaufmannsgasse III 245 490  

Kiefernweg III 179 358  

Knollenstraße III 943 1.886  

Königsberger Straße III 205 410  

Kornblumenstraße III 214 428  

Kornstraße bis einschl. Nr. 39 III 685 1.370  

Kuckuckstraße III 162 324  

Kurzer Weg III 95 190  

Leobschützer Straße III 110 220  

Lerchenstraße III 272 544  

Lessingweg III 86 172 369 

Lilienstraße III 152 304  

Lilienthalstraße Wendeh. - Am Häxgraben III 115 230  

Lindenweg III 272 544  

Margeritenstraße III 198 396  

Marienburger Straße III 205 410  

Meisenstraße III 263 526  

Memeler Straße III 129 258  

Mooswiese bis Nr. 19 III 185 370  

Mozartstraße III 132 264  

Nelkenstraße III 107 214  

Nicolaistraße III 132 264  

Nordhäuser Straße III 452 904  

Ochsenpfuhl - Göttinger Str. - Schloßstr. III 240 480  

Ochsenpfuhl - Verzweigung bis Nr. 21 III 51 102  

Oppelner Straße III 59 118 111 

Osthushenrichstraße III 237 474  

Otto-Pleissner-Straße - Kornstr. - Nr. 12 III 80 160  

Papiermühlenweg III 105 210  

Pappelweg III 170 340  

Peimannsgasse III 135 270  

Pfingstanger III 248 496 196 

Pillauer Straße III 118 236  

Pirschweg III 132 264  

Posener Straße III 78 156  

Raabestraße III 460 920  
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 Regerstraße III 214 428  

Ricarda-Huch-Weg III 36 72 228 

Richard-Wagner-Straße III 296 592  

Robert-Schumann-Straße III 271 542  

Rosenstraße III 133 266  

Schäfergasse III 57 114  

Scharzfelder Str. - Juesholzstr. - Ende Bebauung III 120 240  

Schiller Straße - von Hebbelstr. - Goethestr. III 180 360  

Schloßstraße III 321 642  

Schützenstraße III 364 728  

Selzergasse III 153 306  

Sieberallee III 307 614  

Stahlstraße III 63 126 120 

Stettiner Straße III 799 1.598  

Stormstraße III 316 632  

Tannenstraße III 126 252  

Thomas-Mann-Str. -von Bebelstr. -Heinr.-Heine-Str. III 346 692  

Tulpenstraße III 139 278  

Ulmenstraße - Benzstr. - Kornstr. III 294 588  

Ulmenstraße - Kornstr. - Stichweg Nr. 29 III 76 152  

Veilchenstraße III 299 598 288 

Von-Eichendorff-Straße III 155 310  

Von-Kleist-Straße III 64 128 309 

Von-Weber-Straße III 364 728  

Wacholderweg III 181 362  

Walter-Flex-Straße III 202 404  

Weidenweg III 176 352  

Weimarer Weg III 107 214 280 

Wiesenweg III 320 640  

Wilhelmstraße III 193 386  

Winkelstraße III 158 316 340 

Ziegengasse III 164 328  

Zum Katzenstein - Buchenkopfweg - An der Trift III 420 840  

Kehrlänge   63.148 m  

Kehrfläche    
5.338 

m² 
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 Parkbuchten: 

 

Straße 

Reini-

gungs-

klasse 

Parkbuchten 

-m²- 

Am Heuer III 325 

Kastanienplatz außer Nr. 22, 24 u. 25 III 95 

Fabrikstraße III 166 

Nordhäuser Straße III 670 

Gartenstraße III 50 

Hebbelstraße III 349 

Schäfergasse III 95 

Schützenstraße III 455 

Thomas-Mann-Straße - von Bebelstr. - Heinr.-Heine-Str. III 714 

Formerstraße III 89 

Kehrfläche  3.008 m² 

 

4.1.4 Reinigungsklasse IV (Sonderreinigung) 

 

Straßen und Wendeplätze der Reinigungsklasse IV (Sonderreinigung) sind einmal jährlich 

nach dem Winterdienst zu reinigen. 

 

4.1.4.1 Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt 

 

Straßen: 

 

Straße 

Reini-

gungs-

klasse 

einfache 

Kehrlänge 

-m- 

doppelte 

Kehr-

länge  

-m- 

Allensteiner Weg IV 294 588 

An der alten Mühle von der Poststraße bis Haus Nr. 4 IV 187 374 

An der Aue IV 371 742 

An der Nagelschmiede IV 185 370 

Blankenburger Straße Stichweg IV 39 78 

Elbinger Straße IV 78 156 

Flötebrink IV 138 276 

Kirchengasse IV 188 376 

Obere Wassergasse IV 44 88 

Schulberg IV 100 200 

Sensburger Straße IV 87 174 
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 Sommergasse IV 224 448 

Tilsiter Straße IV 87 174 

Ulmenstraße - Stichweg Nr. 29 - An der Aue IV 39 78 

Untere Wassergasse IV 40 80 

Unterm Schulberg IV 44 88 

Kehrlänge   4.290 m 

 

4.1.4.2 Ortsteil Lonau 

 

Straßen und Wendeplätze: 

 

Straße 
Reinigungs-

klasse 

einfache Kehr-

länge 

-m- 

doppelte 

Kehrlänge 

-m- 

Wende- 

plätze 

-m²- 

Am Platze - außer Nr. 13-21 IV 84 168  

Kirchtal IV 677 1354 nicht befestigt 

Mariental außer Zufahrt Nr. 1 + 

3 
IV 783 1566  

Unterdorf ab Nr. 2 IV 475 950 208 

Kehrlänge   4.038 m  

Kehrfläche    208 m² 

 

4.1.4.3 Ortsteil Pöhlde 

 

Straßen und Wendeplätze: 

 

Straße 

Reini-

gungs-

klasse 

einfache 

Kehrlänge 

-m- 

doppelte 

Kehrlänge 

-m- 

Wende- 

plätze 

-m²- 

Albert-Schweitzer-Straße IV 285 570  

Am Bruch IV 149 298  

Am Mühlengraben IV 373 746  

Am Rötesumpf IV 272 544  

Am Schützenplatz IV 327 654  

Andersenstraße IV 196 392  

Angerstraße IV 329 658  

Brandenburger Straße IV 595 1190  

Burgstraße IV 384 768  

Dammweg IV 191 382  

Erich-Kästner-Weg IV 223 446  

Friedhofsweg IV 275 550  
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 Fontanestraße IV 168 336  

Gerhard-Hauptmann-Straße IV 304 608  

Heinz-Kühle-Straße IV 35 70  

Herzberger Straße IV 702 1404  

Im Bohnrot IV 184 368  

Im Brückenhof IV 131 262  

Im Zühl IV 226 452  

Ina-Seidel-Straße IV 154 308  

Klosterstraße IV 473 946  

König-Heinrich-Platz IV 138 276  

Lausitzer Straße IV 174 348  

Lehmweg bis Oder IV 200 400  

Lindenstraße IV 353 706  

Ludwig-Richter-Straße IV 373 746  

Masurenstraße IV 202 404  

Mathildenstraße IV 316 632  

Mühlenstraße IV 212 424  

Oderstraße IV 542 1084  

Ostpreußenweg IV 164 328  

Otto-Zander-Str. IV 42 84  

Pfalzstraße IV 436 872  

Pommernweg IV 103 206  

Potsdamer Straße IV 419 838  

Rügener Straße IV 282 564  

Sachsenweg IV 149 298  

Schlesierweg IV 331 662  

Sohnreystraße IV 219 438  

Sudermannstraße IV 421 842  

Sudetenweg IV 639 1278 116 

Theodor-Heuss-Straße IV 469 938  

Thüringer Weg IV 120 240  

Kehrlänge   24.560 m  

Kehrfläche    116 m² 
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 4.1.4.4 Ortsteil Scharzfeld 

 

Straßen und Wendeplätze: 

 

Straße 

Reini-

gungs-

klasse 

einfache 

Kehrlänge 

-m- 

doppelte 

Kehrlänge 

-m- 

Wende- 

plätze 

-m²- 

Am Anger IV 135 270  

Am Brandkopf IV 663 1326  

Am Hang IV 66 132 173 

An der Jugendherberge IV 79 158  

Bremkestraße IV 540 1080  

Burgweg IV 176 352  

Dolomitweg IV 221 442  

Einhornstraße IV 280 560  

Ellern IV 404 808  

E-Werk-Weg IV 314 628  

Fliederweg IV 89 178  

Försterbreite IV 246 492  

Glogauer Straße IV 159 318  

Goldbornweg IV 156 312  

Grüner Weg IV 65 130  

Harzstraße IV 2465 4930 70 

Hasenwinkel IV 488 976  

Heidelgasse IV 236 472  

Heinrich-Apel-Straße IV 319 638 132 

Hinterstraße IV 386 772  

Im Felde IV 239 478  

Im Rott IV 384 768  

Im Winkel IV 301 602  

Jacob-Friesen-Weg IV 227 454  

Klimpstraße IV 181 362  

Pöhlder Straße IV 370 740  

Rosenbergstraße IV 290 580  

Schulstraße IV 346 692  

Steiler Weg IV 222 444  

Steingasse IV 126 252  

Vor der Steinkirche IV 95 190  

Welgengasse IV 209 418  
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 Kehrlänge   20.954 m  

Kehrfläche    375 m² 

   
4.1.4.5 Ortsteil Sieber 

 

Straßen und Wendeplätze: 

 

Straße 

Reini-

gungs-

klasse 

einfache 

Kehrlänge 

-m- 

doppelte 

Kehrlänge 

-m- 

Wende- 

plätze 

-m²- 

An der Sieber IV 2171 4342  

Birkental IV 42 84  

Goldenke IV 774 1548  

Gropenborn bis Sieberbrücke IV 109 218  

Hüttehof IV 180 360  

Jakobstal IV 311 622  

Palmwiesen IV 209 418 101 

Runde Wiesen IV 253 506  

Tiefenbeek bis Parkplatz "Große Wiese" IV 136 272  

Wellbeek IV 158 316  

Kehrlänge   8.686 m  

Kehrfläche    101 m² 

   
5. Besonderheiten des Kehrgebietes 

 

Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation des Angebotes die Straßenverhältnisse in der Kern-

stadt und den vier Ortsteilen zu beachten. 

 

6. Anforderungen an das Personal 

 

Von dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten wird erwartet, dass sie die Bürgerinnen und 

Bürger wie Kunden behandeln. 

 

6.1 Servicetelefon / Erreichbarkeit 

 

Der Auftragnehmer richtet sich ein Servicetelefon (Ortstarif) ein, das montags bis freitags von 

07:00 Uhr bis 17:00 Uhr durchgehend besetzt ist. Die Besetzung ist so zu gestalten, dass der 

Auftraggeber innerhalb von fünf Minuten einen kompetenten Ansprechpartner, der die deut-

sche Sprache gut beherrscht, am Telefon erreicht oder kurzfristig (innerhalb von 60 Minuten) 

zurückgerufen wird sowie per E-Mail eingehende Fragen bis spätestens zum Ende des nächs-

ten Werktages beantwortet werden. 
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 Der Fahrer / die Fahrerin der Kehrmaschine ist mit einem Mobiltelefon auszustatten, damit 

eventuelle Rückfragen zeitnah geklärt und Sondereinsätze beauftragt bzw. koordiniert werden 

können. 

 

6.2 Sachkundiger Bevollmächtigter 

 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen sachkundigen Bevollmächtigten und einen Vertre-

ter zu benennen, die die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. Diese stehen als 

Ansprechpartner in der mit der Leistungserbringung beauftragten Unternehmens für alle Fra-

gen der regulären Auftragserfüllung im Tagesgeschäft sowie bei allen Störungen (bei Störun-

gen innerhalb von zwei Werktagen in den Verwaltungsräumen) und sonstigen Fragen zur Ver-

fügung. Der Bevollmächtigte ist verantwortlich für die Abhilfe aller angezeigten Ereignisse (Stö-

rungen, Beschwerden usw.). Für monatliche Abstimmungsgespräche und auf Nachfrage des 

Auftraggebers steht der Bevollmächtigte dem Auftraggeber für Gespräche bzgl. der Auftrags-

abwicklung in den Verwaltungsräumen des Auftraggebers zur Verfügung. Sämtlicher Schrift-

verkehr und mündliche Verhandlungen sind in deutscher Sprache zu führen. 

 

6.3 Bekanntmachungen 

 

Öffentliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit der Straßenreinigung werden vom 

Auftraggeber veranlasst. 

 

7. Ausführung der Reinigung 

 

Der Auftragnehmer hat die Straßenreinigung mittels moderner, geräuscharmer, selbstaufneh-

mender Kehrmaschinen durchzuführen. Der Auftragnehmer hat die Maschinen und das Be-

dienpersonal zu stellen. Die Geschwindigkeit der Kehrmaschine ist so einzurichten, dass eine 

ausreichende Reinigungsleistung gewährleistet ist. Einzusetzen sind lärmarme, gegen Schall 

besonders gedämmte Kehrmaschinen, die eine maximale Laustärke von 102db im Kehrbetrieb 

nicht überschreiten. Selbstaufnehmende und nahezu staubfrei arbeitende Kehrmaschinen 

müssen hinsichtlich der Anforderungen der Straßenverkehrszulassung und der Anforderungen 

der Berufsgenossenschaft in einem technisch einwandfreien Zustand sein und in den Zulas-

sungspapieren mindestens die Abgasnorm Euro 5, sowie den Standard Staubpartikelfilter PM 

10 erfüllen. 

 

Die Fahrbahnen einschließlich der Gossen, Wendeplätze, Parkbuchten und die Fußgänger-

zone werden grundsätzlich maschinell gereinigt. Sollte die maschinelle Reinigung im Einzelfall 

durch Absperrpfosten, Poller, Pflanzkübel, Außenbestuhlung, Bänke usw. behindert werden, 

so sind diese Bereiche bei Bedarf von Hand bzw. mit entsprechenden technischen Hilfsmittel 

auszufegen. Diese Leistungen der Handarbeit bzw. der Einsatz technischer Hilfsmittel wird 

nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Wildkrautbeseiti-

gung darf nicht mit unerlaubten Hilfsmitteln erfolgen. 

 

Der Mehraufwand unter anderem: 
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 − für Reinigungen während der Blüte- und Laubzeit, 

− für die Aufnahme von starken Verunreinigungen auf der Fahrbahn, Wendeplätzen und 

Parkbuchten, 

− für die Reinigung von Verschmutzungen an Verkehrsinseln und an und zwischen den 

Überquerungshilfen, 

− für die Beseitigung von Wildkrautauswüchsen aus Fahrbahnrinnen, Beet- und Inselein-

fassungen und anderen anliegenden Parkbuchten, 

− für die Reinigung in Ecken von Fahrbahnversätzen und platzähnlichen Fahrbahnver-

breiterungen, 

− für die Reinigung von Kurven mit kleinen Radien und Verkehrsinseln, 

− für die Reinigung in Ecken von Wendeplätzen, Parkbuchten und Straßenbegleitgrün, 

− für Einsätze an Samstagen, z.B. in Gewerbegebieten, wenn an den vorgegebenen Rei-

nigungstagen eine Reinigung durch parkende Fahrzeuge nicht möglich ist, 

− und die Aufnahme der Verunreinigung (Schmutzes), auch wenn dieser von den Anlie-

gern von Radwegen und Gehwegen in die Straßenrinnen bzw. Gossen gekehrt worden 

ist, 

 

wird nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Straßen beidseitig, jeweils in der vorgeschriebenen 

Fahrtrichtung (die vorgeschriebene Fahrtrichtung gilt nicht für Einbahnstraße soweit die Be-

dingungen des § 35 (Sonderrechte) der Straßenverkehrsordnung (STVO) erfüllt sind), zu keh-

ren.  

 

Die Reinigung ist so vorzunehmen, dass keine Gegenstände wie beispielsweise Steine, Pa-

pier, Plastikteile, Tüten, Zigarettenreste oder ähnliches auf der Straße bzw. der Kehrfläche 

verbleiben und der Straßenstaub von der Kehrmaschine aufgenommen wird. 

 

Hierzu muss die Fahrgeschwindigkeit der Kehrmaschine diesen Anforderungen angepasst 

werden. An Tagen, an denen die Kehrflächen nicht feucht sind, ist die Kehrfläche zur Staub-

bindung vor der Aufnahme in die Kehrmaschine durch eine Sprühvorrichtung zu befeuchten. 

Durch Baustellen oder dergleichen besonders verschmutzte Straßen werden normal befahren. 

Die gründliche Reinigung obliegt dem Verursacher der besonderen Verschmutzung.  

 

Ist bei Eintritt von Schnee- und Frostwetter eine Straßenreinigung nicht durchführbar, so un-

terbleibt diese bis zum Zeitpunkt der Wiederkehr normaler Straßenverhältnisse. Der Auftrag-

nehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich über die Reinigungspause. Für die Zeit bis 

zur Wiederaufnahme der Reinigung wird kein Entgelt gezahlt. Aus anderen witterungsbeding-

ten Gründen, z.B.: Regenwetter darf die Straßenreinigung nicht dauernd unterbrochen wer-

den. Die Entscheidung, ob eine Reinigung durchführbar ist, trifft im Zweifelsfall der Auftragge-

ber. Nach Wiederkehr normaler Straßenverhältnisse ist die Straßenreinigung – ggf. auch vor 

dem festgelegten Reinigungstag wiederaufzunehmen. Die Abfuhr von Schnee und Eis ist nicht 

vom Auftragnehmer durchzuführen. 
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 Als befestigte Straßen im Sinne dieser Maßnahmenbeschreibung gelten Straßen mit gepflas-

terten, asphaltierten, betonierten oder ähnlich befestigten Straßendecken. Ob die Straßen eine 

Randeinfassung haben oder nicht ist unerheblich, eine dadurch entstehende Verunreinigung 

der Seitenstreifen muss dadurch vermieden werden. 

 

Alle im Kehrverzeichnis aufgeführten (siehe hierzu Abschnitt 4) innerörtlichen Straßen sind 

ganzjährig zu reinigen (Annahme 40 Wochen pro Jahr).  

 

In den Herbstmonaten ist auf Grund des starken Laubaufkommens falls erforderlich eine Kehr-

maschine mit Saugschlauch einzusetzen. Die Einsetzung ist in den angebotenen Einheitsprei-

sen vom Bieter mit einzukalkulieren und wird vom Auftraggeber nicht extra vergütet. Dies wird 

vom Auftraggeber zu den angebotenen Einheitspreisen gesondert beauftragt. 

 

8. Kehrrhythmus und Reinigungszeiten 

 

Die Straßenreinigung ist montags bis freitags in der Zeit zwischen 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 

unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen möglich. Für eventuelle erforderliche Ausnah-

megenehmigungen hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu sorgen. 

 

Der Auftragnehmer arbeitet nach Auftragserteilung den Kehrplan in Abstimmung mit dem Auf-

traggeber aus. Bei dem Kehrplan sind auch zeitliche Verkehrsbelastungen und Beanspruchun-

gen für besondere Veranstaltungen zu berücksichtigen.  

 

Die Reinigung hat in jeder Straße am gleichen Wochentag zu erfolgen (Ausnahme: Feiertage-

Verschiebung). Fällt der reguläre Kehrtermin auf einen Feiertag, so ist die Reinigung am 

nächsten Werktag nachzuholen. Folgen zwei Feiertage aufeinander, kann der Reinigungster-

min nach Absprache mit dem Auftraggeber auch vorgezogen werden. 

 

Ist eine planmäßige Reinigung auf Grund einer Veranstaltung nicht möglich (z.B.: Schützen-

fest, Stadtfest oder ähnliches) oder witterungsbedingt nicht möglich, wird die Reinigung in Ab-

sprache mit dem Auftraggeber am darauffolgenden Werktag nachgeholt. 

 

Der Auftragnehmer hat vor Vertragsbeginn einen Kehrplan zu erstellen. Die Kehrpläne sind 

dem Auftraggeber vor Vertragsbeginn unaufgefordert und zu Beginn eines jeden Kalenderjah-

res sowie bei jeder Änderung der aktualisierten Fassung als EDV-Daten zur Verfügung zu 

stellen.  

 

9. Absperrung von Parkbuchten, Wendeplätzen usw. 

 

Sollte eine wiederholte beabsichtigte Kehrung von Parkbuchten, Wendeplätzen usw. wegen 

ständig parkender Fahrzeuge nicht möglich sein, hat der Auftragnehmer Halteverbotsschilder 

mindestens drei Tage vor der beabsichtigen Kehrung aufzustellen. Die Halteverbotsschilder 

werden von der Stadt Herzberg am Harz, Fachbereich II, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die 

Aufstellung der Halteverbotsschilder hat der Auftragnehmer beim Fachbereich II schriftlich an-

zuzeigen. Es werden keine Gebühren erhoben. 
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 10. Entsorgung von Straßenkehricht 

 

Der Straßenkehricht geht in das Eigentum des Auftragnehmers über, ist auf dessen Kosten in 

einer geeigneten und zulässigen Weise durch einen Entsorgungsfachbetrieb zu beseitigen und 

dem Auftraggeber in der monatlichen Rechnungsstellung gemäß den angebotenen Einheits-

preisen aufzuführen. Nach der Zuschlagserteilung ist dem Auftraggeber ein Verwertungs- bzw. 

Entsorgungskonzept über den angefallenen Straßenkehricht einzureichen. Die entsprechen-

den Nachweise über die Entsorgung sind monatlich vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt über 

Tonnen einer geeichten Wiegeanlage und Vorlage der Originalwiegekarten. Ein anderer Ver-

fahrensweg der Abrechnung wird ausgeschlossen. 

 

Durchschnittlich sind in den vergangenen Jahren ca. 170 t Straßenkehricht pro Jahr angefal-

len. Hierbei handelt es sich ausdrücklich nur um einen Schätzwert anhand der Erfahrungen 

der letzten Jahre. Der Auftraggeber übernimmt insoweit keine Garantie hinsichtlich des anfal-

lenden Straßenkehrichts.  

 

Lagerplätze für die Zwischenlagerung des aufgenommenen Straßenkehrichts können nach 

vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber auf dem Gelände des stadteigenen Bauhofes zur 

Verfügung gestellt werden. Der Straßenkehricht muss hierbei in wasserdichten Containern 

zwischengelagert werden. Zusätzlich sind die Container mit einer wasserdichten Plane zu ver-

sehen, sodass kein zusätzliches Niederschlagswasser in die Container eindringen kann. 

Auf diesem Lagerplatz können auch Kehrmaschinen und sonstige Maschinen des Auftragneh-

mers abgestellt werden. 

 

Der Auftraggeber erhebt für die Gestellung eines Lagerplatzes eine jährliche Pacht in Höhe 

von 1.000 €. 

 

Der Auftragnehmer kann sich auch andere Lagerplätze zur Zwischenlagerung des Straßen-

kehrichts außerhalb der Liegenschaft des Bauhofes auf seine Kosten anmieten.  

 

Adresse: 

 

Städtische Betriebe Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Bauhof, Pfingstanger 11, 37412 

Herzberg am Harz. 

Ansprechpartner: Herr Christian Stolze, Leiter des Bauhofes, Tel.: 05521 854 561 oder 

Handy: 0160 9561 5490. 

 

Geschäftszeiten des Bauhofs: 

Montag bis Donnerstag: 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Freitag: 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass dem Auftragnehmer zwei Schlüssel der Haupteinfahrt 

des Bauhofes ausgehändigt werden, um außerhalb der Geschäftszeiten das Gelände des 

Bauhofes betreten bzw. befahren zu können.  
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 Der Auftragnehmer bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er über die erforderliche 

Transportgenehmigung für den Transport des Straßenkehrichts zur Entsorgung verfügt. 

 

11. Wasserversorgung der Kehrmaschine 

 

Die zur staubfreien Straßenreinigung notwendigen Wassermengen kann über das Leitungs-

netz der: 

 

Städtischen Betriebe Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Juesholzstraße 2 A 

37412 Herzberg am Harz 

Tel. 05521 852 520 

 

entnommen werden. 

 

Hierbei stehen zwei Entnahmewege zur Verfügung: 

 

1. Das benötigte Wasser kann aus dem Leitungsnetz des Bauhofes entnommen werden. 

Der Auftragnehmer erhält hierzu vom Auftraggeber einen mobilen Wasserzähler. Kos-

ten des verbrauchten Wassers trägt der Auftragnehmer und sind in die Einheitspreise 

einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Kosten für die Wasserent-

nahme betragen: 1,89 € / m³ netto + MwSt. (7,00 %) plus eine Grundgebühr in Höhe 

von 7,50 € / Monat netto + MwSt. (7,00 %). Die Rechnungslegung erfolgt einmal jähr-

lich. 

 

2. Das benötigte Wasser kann aus dem Leitungsnetz über ein Standrohr des Auftragneh-

mers entnommen werden. Die Kosten für die Miete des Standrohres sowie das ver-

brauchte Wasser trägt der Auftragnehmer und sind in die Einheitspreise einzukalkulie-

ren und werden nicht gesondert vergütet. 

 

Folgende Kosten fallen an: 

 

− Standrohrmiete: 23,60 € + MwSt. (7,00 %) pauschal für bis zu 10 Tagen. 2,40 € 

+ MwSt. (7,00 %) für jeden weiteren Tag. 

− Wasserpreis: 1,89 € / m³ + MwSt. (7,00 %). 

− Kaution: 275,00 € bar hinterlegt bei den Städtischen Betrieben Herzberg am 

Harz, Eigenbetrieb Wasserwerk. 

− Eigene Standrohre des Auftragnehmers zur Wasserentnahme aus dem Lei-

tungsnetz sind nicht zugelassen bzw. werden vom Auftraggeber untersagt. 
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 12. Dokumentation der Leistungen / Reinigungsnachweise 

 

Die Kehrmaschinen müssen mit einem GPS-Telematiksystem ausgestattet sein, dass in der 

Lage ist, die ordnungsgemäß erfolgte Reinigung der befahrenen Straßen, Wendeplätze, Park-

buchten usw. mit dem entsprechenden Reinigungszeitpunkt nachzuweisen. Die gespeicherten 

Daten über den Reinigungszeitpunkt, Fahrgeschwindigkeit usw. sind dem Auftraggeber als 

Webdienst oder anderweitigen Form kostenfrei wöchentlich und unaufgefordert zur Verfügung 

zu stellen und für diese jederzeit und aktuell für die Kernstadt und der vier Ortsteile abrufbar 

sein. 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm übermittelten und die im Rahmen dieses Auf-

trages erlangten Daten wie im Datenschutzgesetz und den weiteren Rechtsvorschriften zum 

Datenschutz gefordert, zu behandeln. 

 

Der Nachweis über die tatsächlich gereinigten Meter ist in digitaler Form über beispielsweise 

einer Excel Liste zu führen. 

 

Sofern einzelne Straßen nicht gereinigt werden konnten, sind die Hintergründe anzugeben. 

 

13. Entgeltregelungen 

 

Die Vergütung der vertragsmäßig erbrachten Leistung erfolgt monatlich nach den tatsächlich 

erbrachten Leistungen. Die Rechnung, in der die erbrachte Leistung nachvollziehbar mit allen 

Unterlagen: 

 

− Auflistung aller Straßen, Abrechnungseinheit der Kehrflächen in m² 

− Auflistung aller Straßen, Abrechnungseinheit der Kehrlängen in m 

− Auflistungen aller Wendeplätze, Parkbuchten, Abrechnungseinheit der Kehrflächen in 

m² 

− Abrechnung der Kehrgutentsorgung, Abrechnungseinheit in Tonnen, Nachweis mit Ori-

ginalwiegekarten einer geeichten Wiegeanlage 

 

Sonstiges, 

 

auszuweisen ist, ist bis zum 15. jeden Monats für den Vormonat beim Auftraggeber auf fol-

gende E-Mail-Adresse einzureichen: staedt.betriebe@herzberg.de. 

 

Die Rechnungsbegleichung erfolgt spätestens 30 Tage nach prüffähigen Rechnungseingang 

bei den Städtischen Betrieben Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Stadtreinigung, Juesholz-

straße 2 A, 37412 Herzberg am Harz. 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Überzahlungen dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen 

und zurückzuerstatten.   

  

mailto:staedt.betriebe@herzberg.de
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 14. Anlagen  

 

Anlage  Name  

B01 Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Herzberg am Harz 

B02 Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung 

in der Stadt Herzberg am Harz 

B03 Straßenreinigungsgebührensatzung 

B04 Lagepläne Straßenverzeichnis Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt, Teil 1 

B05 Lagepläne Straßenverzeichnis Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt, Teil 2 

B06 Lagepläne Straßenverzeichnis OT Lonau 

B07 Lagepläne Straßenverzeichnis OT Pöhlde 

B08 Lagepläne Straßenverzeichnis OT Scharzfeld 

B09 Lagepläne Straßenverzeichnis OT Sieber 

 


